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48.1 Vereine

48.1.1 Grundsétze zur Besteuerung von Vereinen

Vereine sind steuerpflichtig, soweit sie nicht wegen Verfolgung o&ffentlicher oder gemeinnitziger Zwecke
oder von Kultuszwecken gemass § 57 StG bzw. Art. 56 DBG von der Steuerpflicht befreit sind (zu den
Voraussetzungen und Folgen einer Steuerbefreiung vgl. § 57 StG). Steuerbefreite Vereine unterliegen fir
Grundstiickgeschafte der Grundstlickgewinnsteuer (§ 189 Abs. 2 Bst. ¢ StG).

Soweit nicht besondere steuerliche Regeln flr Vereine zu beachten sind, erfolgt die Besteuerung ihrer
Gewinne nach den allgemeinen Gewinnsteuergrundsatzen fir juristische Personen gemass §§ 50 ff. StG
bzw. Art. 49 ff. DBG. Sinngemass anwendbar sind daher namentlich die Bestimmungen (ber die
Berechnung des Reingewinns, die erfolgsneutralen Vorgange, die Abschreibungen, Wertberichtigungen,
Ruckstellungen, Riicklagen und Ersatzbeschaffungen sowie die siebenjahrige
Verlustverrechnungsmadglichkeit.

Fur Vereine sind insbesondere die folgenden speziellen Bestimmungen zu beachten:

— Die einfache Kantons- und Gemeindesteuer betragt 3,5 % des steuerbaren Reingewinns.
Vereinsgewinne unter Fr. 10°000.— werden nicht besteuert (§ 66 Abs. 4 StG). Handelt es sich um einen
Verein mit ideellen Zwecken, so werden Gewinne unter Fr. 20°'000.— nicht besteuert (§ 64a StG).

— Fur die direkte Bundessteuer betragt die Gewinnsteuer 4,25 %. Vereinsgewinne unter Fr. 5°000.—
werden nicht besteuert (Art. 71 DBG). M

— Mitgliederbeitrage werden nicht zum steuerbaren Gewinn gerechnet (§ 64 Abs. 1 StG und Art. 66
Abs. 1 DBG).

— Von den steuerbaren Ertragen kénnen die zur Erzielung dieser Ertrage erforderlichen Aufwendungen
in vollem Umfang abgezogen werden, andere Aufwendungen nur insoweit, als sie die
Mitgliederbeitrédge Ubersteigen (§ 64 Abs. 2 StG und Art. 66 Abs. 2 DBG). Fir die Ermittlung des
steuerbaren Reingewinns ist eine Spartenrechnung erforderlich (vgl. nachfolgende
Berechnungsbeispiele).

— Vereine sind - im Gegensatz zu Kapitalgesellschaften und Genossenschaften - nicht zum
Beteiligungsabzug berechtigt (vgl. § 67 StG und Art. 69 DBG).

Die Besteuerung des Kapitals von Vereinen richtet sich nach § 74 StG. Steuerbar ist das Reinvermdgen
des Vereins, wobei die Vermdgenswerte nach den fir die Vermogenssteuer natirlicher Personen
geltenden Grundsatzen bewertet werden (§ 74 mit sinngemassem Verweis auf §§ 38 ff. StG). Vom so
ermittelten Reinvermdgen sind die ersten Fr. 80’000.— steuerfrei. Das dartber hinausgehende Kapital
unterliegt einer einfachen Kapitalsteuer von 0,5 %o (§ 75 StG). Auf Bundesebene wird keine Kapitalsteuer
erhoben.

48.1.2 Formelle Anforderungen an die Vereinsbuchhaltung oder andere Aufzeichnungen
Vereine gemass OR 957 ff sind zur Fihrung kaufmannischer Biicher verpflichtet. Fir sie gelten die
allgemeinen Mitwirkungs- und Aufzeichnungspflichten gemass § 125 f. StG, namentlich die Pflicht zur
Einreichung von Aufstellungen gemass § 126 Abs. 2 StG. In der Veranlagungspraxis wird von den
Vereinen in aller Regel eine Bilanz- und Erfolgsrechnung oder eine Aufstellung der Vermogenswerte sowie
der Einnahmen und Ausgaben verlangt. Diese Unterlagen sollen Aufschluss Uiber die gesamten Aktivitaten
des Vereins geben und samtliche Nebenrechnungen in sachgerechter Weise mit beinhalten. Im Hinblick
auf eine korrekte Veranlagung sind zudem folgende Voraussetzungen zu schaffen:

— Unterscheidung zwischen (steuerfreien) Mitgliederbeitragen und Ubrigen (steuerbaren) Ertragen

— Unterscheidung zwischen Aufwendungen fir die Erzielung steuerbarer Ertrage und Ubrigen
Aufwendungen

— Nachweis der steuerbaren Kapitalgewinne

— Nachweis der Abschreibungen, Wertberichtigungen, Riickstellungen und Riicklagen

— Abstimmung von Kapitalverdnderung und Erfolgsrechnung bzw. Einnahmen- und Ausgabenrechnung
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48.1.3 Ertrage aus Mitgliederbeitragen
Bei den Ertragen ist zu unterscheiden zwischen den (steuerfreien) Mitgliederbeitrdgen einerseits und den
Ubrigen (steuerbaren) Ertragen andererseits.

Mitgliederbeitrage werden nicht zum steuerbaren Gewinn gerechnet (§ 64 Abs. 1 StG und Art. 66 Abs. 1
DBG). Als Mitgliederbeitrage gelten dabei die statutarisch festgelegten, regelmassig geschuldeten
Beitrage der Vereinsmitglieder zur Deckung der laufenden Aufwendungen. Dazu z&hlen auch die
Aufnahmebeitrage und Eintrittsgelder fir die Vereinsmitgliedschaft.

Nicht zu den steuerfreien Mitgliederbeitragen gehdren Zahlungen der Mitglieder fir bestimmte
Vereinsanlasse wie beispielsweise Kostenbeteiligungen oder Zuzahlungen an Trainingslager, Uniformen,
Instrumente usw. Ebenfalls nicht zu den steuerfreien Mitgliederbeitrégen gehdren Zahlungen, die im
Hinblick auf eine im persdnlichen Interesse des Vereinsmitglieds liegende Gegenleistung erfolgen (z. B.
Sponsorenbeitrage im Hinblick auf die damit verbundene Werbewirkung).

Alle nicht als Mitgliederbeitrage zu qualifizierenden tbrigen Ertrage sind grundsatzlich steuerbar. Dazu
gehdren beispielsweise:

— Einnahmen eines Vereinslokales

— Einnahmen aus Anlassen (Jubilaumsfest, Griimpelturnier, Fasnachtsanlass usw.)
— Einnahmen aus dem Verkauf von Vereinsartikeln (Mitzen, Pins usw.)

— Ertrage auf Bankguthaben und Wertschriften

— Werbe- und Sponsoreneinnahmen

— Kostenbeteiligungen von Mitgliedern

— Kapitalgewinne aus der Verdusserung von Vereinsvermogen.

In der Veranlagungspraxis zahlen Spenden (nicht aber Sponsorenbeitrdge) und Beitrage der 6ffentlichen
Hand wie Kantonsbeitrage, Beitrage von Lotterien, SportToto etc. zu den Mitgliederbeitragen.

48.1.4 Aufwendungen im direkten resp. indirekten Zusammenhang mit der Erzielung steuer-
barer Ertrage

Fir Steuerzwecke ist zwischen zwei Arten von Aufwendungen zu unterscheiden (§ 64 Abs. 2 StG und

Art. 66 Abs. 2 DBG):

— Aufwendungen, die in einem direkten Zusammenhang mit der Erzielung steuerbarer Ertrage stehen,
sind vollumfanglich abzugsfahig. Dazu gehdren beispielsweise direkte Kosten fur die Organisation
eines Vereinsanlasses, der zu steuerbaren Ertragen fuhrt (z. B. Jubildumsfest, Grimpelturnier usw.).

— Aligemeine Aufwendungen, die nicht in einem direkten Zusammenhang mit der Erzielung steuerbarer
Ertrage stehen, sind nur abzugsfahig, soweit sie die Mitgliederbeitrage lbersteigen. Dazu gehoéren die
Kosten, die durch den normalen Vereinsbetrieb entstehen, unter anderem die Kosten fiir die
Mitgliederverwaltung, den Beitragseinzug, die Buchhaltung, die Abhaltung von
Generalversammlungen und Vorstandssitzungen oder den Unterhalt der allgemeinen
Vereinsinfrastruktur.

Aufwendungen flur die Anschaffung, Herstellung oder Wertvermehrung von Gegenstéanden des
Anlagevermogens sind zu aktivieren und nach den geltenden Abschreibungssatzen auf mehrere Jahre zu
verteilen. Handelt es sich um Gegenstéande, die ausschliesslich der Erzielung steuerbarer Ertrage dienen,
kann die darauf entfallende Abschreibung vollumfanglich steuerlich abgezogen werden. Anderenfalls
fallen die Abschreibungen in die Kategorie der allgemeinen Aufwendungen und kénnen nur geltend
gemacht werden, soweit sie die Mitgliederbeitrage Ubersteigen.

Die Steuern selbst gehdren zu den geschaftsmassig begrindeten Aufwendungen und kénnen
vollumfanglich abgezogen werden.
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48.1.5 Berechnungsbeispiel 1 - steuerbarer Gewinn

Der Turnverein X. hat im abgelaufenen Jahr Mitgliederbeitrage von Fr. 20°000.— erzielt. Die allgemeinen
Vereinsaufwendungen (Turnhallenmiete, Teilnahmegelder und Reisekosten flr Turnfeste, Druck- und
Versandkosten, Vorstandsspesen usw.) beliefen sich auf Fr. 25'000.—. Zudem wurde das 50-jahrige
Bestehen des Vereins mit einem zweitagigen Jubilaumsanlass gefeiert. Dabei wurden Ertrage aus
Eintrittsgeldern, Konsumationen, Werbung usw. von Fr. 50’000.- erzielt. Der Aufwand fur die
Jubildumsfeierlichkeiten (Saalmiete, Catering, Jazzband usw.) belief sich auf Fr. 30'000.—.

Der steuerbare Gewinn errechnet sich anhand einer Spartenrechnung wie folgt:

Sparte 1 Sparte 2 Total
Mitgliederbeitrage +20°000.—
Allgemeine Vereinsaufwendungen —25°000.—
Ertrag aus Jubildumsveranstaltung + 50°000.—
Aufwand fir Jubilaumsveranstaltung —30'000.—
Total Gewinn gemass Jahresrechnung —-5000.— +20°'000.— +15'000.—
Ermittlung des steuerbaren Gewinns:
Gewinn-/Verlust der Sparte -5000.— +20°'000.— +15'000.—
Umlage auf andere Sparte +5°000.— - 5000.— 0.—
Steuerbarer Gewinn +15’000.—

Es resultiert ein steuerbarer Gewinn von Fr. 15’000.—, da die allgemeinen Aufwendungen die Mitgliederbeitrage (Sparte 1)
Ubersteigen und demzufolge vom steuerbaren Ergebnis der Sparte 2 abgezogen werden kénnen. Vgl. Ziffer 1.4 Abs. 1.

48.1.6 Berechnungsbeispiel 2 - steuerbarer Gewinn

Der Turnverein X. hat im abgelaufenen Jahr Mitgliederbeitrage von Fr. 70°000.— erzielt. Die allgemeinen
Vereinsaufwendungen (Turnhallenmiete, Teilnahmegelder und Reisekosten fur Turnfeste, Druck- und
Versandkosten, Vorstandsspesen usw.) beliefen sich auf Fr. 25'000.—. Zudem wurde das 50-jahrige
Bestehen des Vereins mit einem zweitdgigen Jubildumsanlass gefeiert. Dabei wurden Ertrage aus
Eintrittsgeldern, Konsumationen, Werbung usw. von Fr. 50°000.— erzielt. Der Aufwand fir die
Jubilaumsfeierlichkeiten (Saalmiete, Catering, Jazzband usw.) belief sich auf Fr. 60°000.—.
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Der steuerbare Gewinn errechnet sich anhand einer Spartenrechnung wie folgt:

Gewinnen)

Sparte 1 Sparte 2 Total
Mitgliederbeitrage +70°000.—
Allgemeine Aufwendungen —25°000.—
Ertrag aus Jubildumsveranstaltung + 50°000.—
Aufwand fur Jubildumsveranstaltung —60°000.—
Total Gewinn gemass Jahresrechnung +45°000.— —10'000.— + 35'000.—
Ermittlung des steuerbaren Gewinns:
Gewinn-/Verlust der Sparte +45°000.— —10°000.—- + 35'000.—
Umlage auf andere Sparte 0.— 0.— 0.—
Steuerbarer Gewinn 0.—
Verlustvortrag (Verrechnung mit kiinftigen entfallt 10’000.— 10'000.—

Das Beispiel zeigt, dass ein Verlust von Fr. 10°000.— mit kiinftigen Gewinnen des Vereins verrechnet werden kann. Der Gewinn der
Sparte 1 fallt «<ins Leere». Dies ergibt sich aus der eingangs beschriebenen Besteuerungsordnung, wonach allgemeine

Aufwendungen, die nicht in einem direkten Zusammenhang mit der Erzielung steuerbarer Ertrage stehen, nur abzugsfahig sind,

soweit sie die Mitgliederbeitrage ubersteigen.

48.1.7 Berechnungsbeispiel 3 - steuerbarer Gewinn
Der Turnverein X. hat im abgelaufenen Jahr Mitgliederbeitrage von Fr. 20°000.— erzielt. Die allgemeinen
Vereinsaufwendungen (Turnhallenmiete, Teilnahmegelder und Reisekosten flr Turnfeste, Druck- und
Versandkosten, Vorstandsspesen usw.) beliefen sich auf Fr. 30'000.—. Zudem wurde das 50-jahrige
Bestehen des Vereins mit einem zweitdgigen Jubildumsanlass gefeiert. Dabei wurden Ertrage aus

Eintrittsgeldern, Konsumationen, Werbung usw. von Fr. 50°000.— erzielt. Der Aufwand fir die
Jubildumsfeierlichkeiten (Saalmiete, Catering, Jazzband usw.) belief sich auf Fr. 60°000.-.
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Der steuerbare Gewinn errechnet sich anhand einer Spartenrechnung wie folgt:

Gewinnen)

Sparte 1 Sparte 2 Total
Mitgliederbeitrage +20°000.—
Allgemeine Vereinsaufwendungen —30°000.—
Ertrag aus Jubildaumsveranstaltung +50’000.—
Aufwand fur Jubildumsveranstaltung —60°000.—
Total Verlust gemass Jahresrechnung —10'000.— —10'000.— —20’000.—
Ermittlung des steuerbaren Gewinns:
Gewinn-/Verlust der Sparte —10'000.— —10'000.— —20’000.—
Umlage auf andere Sparte 0.— 0.— 0.—
Steuerbarer Gewinn 0.—
Verlustvortrag (Verrechnung mit kiinftigen 10°000.— 10°000.— 20°000.-

Im Gegensatz zum Berechnungsbeispiel 2 fallt das Ergebnis der Sparte 1 nicht «ins Leere», da die allgemeinen Aufwendungen die
Mitgliederbeitrage Ubersteigen und demzufolge zusammen mit dem Verlust der Sparte 2 mit zukiinftigen Gewinnen des Vereins

verrechnet werden kdnnen.

48.1.8 Berechnungsbeispiel 4 - steuerbarer Gewinn
Der Turnverein X hat im abgelaufenen Jahr Mitgliederbeitrage von Fr. 20°000.— erzielt. Die allgemeinen
Vereinsaufwendungen (Turnhallenmiete, Teilnahmegelder und Reisekosten fur Turnfeste, Drucksachen
und Versandkosten, Vorstandsspesen usw.) beliefen sich auf Fr. 15’°000.—. Zudem wurde das 50-jahrige
Bestehen des Vereins mit einem zweitagigen Jubildumsanlass gefeiert. Dabei wurden Ertrage aus

Eintrittgeldern, Konsumation, Werbung usw. von Fr. 50’000.— erzielt. Der Aufwand fiir die
Jubilaumsfeierlichkeiten (Saalmiete, Catering, Jazzband usw.) beliefen sich auf Fr. 30°000.-.

Der steuerbare Gewinn errechnet sich anhand einer Spartenrechnung wie folgt:

Sparte 1 Sparte 2 Total
Mitgliederbeitrage +20°000.—
Allgemeine Vereinsaufwendungen —15'000.—
Ertrag aus Jubildumsveranstaltung +50'000.—
Aufwand fir Jubilaumsveranstaltung —30000.—-
Total Gewinn gemass Jahresrechnung +5'000.— +20°'000.— + 25'000.—
Ermittlung des steuerbaren Gewinns:
Gewinn-/Verlust der Sparte +5°000.— +20°000.— +25'000.—
Umlage auf andere Sparte 0.— 0.— 0.—
Steuerbarer Gewinn 20’000.—- 20°000.-
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Das Beispiel zeigt, dass nur der Gewinn aus der Jubildumsveranstaltung (Sparte 2) zur Besteuerung gelangt. Der Gewinn der Sparte
1 fallt «ins Leere», da die allgemeinen Aufwendungen die Mitgliederbeitrdge nicht ubersteigen. Vgl. auch Ziffer 1.3, Abs. 2.

Steuerbuch
Druckdatum: 14. Juni 2026 8



	Vereine
	Grundsätze zur Besteuerung von Vereinen
	Formelle Anforderungen an die Vereinsbuchhaltung oder andere Aufzeichnungen
	Erträge aus Mitgliederbeiträgen
	Aufwendungen im direkten resp. indirekten Zusammenhang mit der Erzielung steuerbarer Erträge
	Berechnungsbeispiel 1 - steuerbarer Gewinn
	Berechnungsbeispiel 2 - steuerbarer Gewinn
	Berechnungsbeispiel 3 - steuerbarer Gewinn
	Berechnungsbeispiel 4 - steuerbarer Gewinn


